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Von der Redaktion 
 
Öffentliche Auftraggeber können bei der Durchführung 
eines Vergabeverfahrens bei Bedarf sachverständige 
Hilfe hinzuziehen. Das Ob und Wie des Einsatzes eines 
Fachberaters ist dabei nachvollziehbar zu dokumentie-
ren. Die relevanten Entscheidungen im Vergabeverfah-
ren hat der Auftraggeber selbst zu treffen, diese also 
nicht einem Dritten zu überlassen und muss dies eben-
falls entsprechend zu dokumentieren (Vergabekam-
mer des Bundes (VK Bund), Beschluss vom 8.4.2021 (VK 
2-23/21)). 
 
In dem konkreten Fall wurden Unterhalts- und Grund-
reinigungen in Reinräumen europaweit ausgeschrie-
ben. Die Auftraggeberin ließ sich bei der Durchführung 
des Vergabeverfahrens durch einen externen Fachbe-
rater unterstützen. Der Antragsteller machte in seinem 
- auch aus anderen Gründen erhobenen - Nachprü-
fungsantrag einen "vergaberechtswidrigen Interessen-
konflikt" geltend; es sei zu befürchten, dass der Fach-
berater ein Unternehmen bei der Zuschlagserteilung 
begünstigen könne. Es bestehe die Gefahr, der Fachbe-
rater könne die Wertung eingehender Angebote mani-
pulieren, indem er nach Kenntnisnahme der eingegan-
genen Angebote festlege, für welche Angebote die 
Höchstpunktzahl zu empfehlen sei. Es sei zudem mit 
dem Transparenzgrundsatz unvereinbar, dass der Auf-
traggeber den Einsatz des Fachberaters nicht in der 
Auftragsbekanntmachung bzw. den Vergabeunterla-
gen angegeben habe. Die Unternehmen müssten selbst 
entscheiden können, ob sie bei einem hinzugezogenen 
Fachberater ein Angebot abgeben. In ihrer Erwiderung 
auf den Nachprüfungsantrag bestätigte die Auftragge-
berin, dass der Berater ihn bei der Erstellung der Verga-
beunterlagen und bei der Auswertung der Angebote 
unterstützt habe und benannte diesen namentlich. Der 
Fachberater sei öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk 
und daher zuverlässig. Er sei zudem bei der Beratung 
der Auftraggeberin zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Die Auftraggeberin werde alle zuschlagsrelevanten 
Entscheidungen selbst treffen. Nachdem sich das Nach-
prüfungsverfahren im Übrigen erledigt hatte, stritten 
die Beteiligten allein noch um den Einsatz des Fachbe-
raters.  
 
Auch insoweit habe sich das Nachprüfungsverfahren 
erledigt, stellte die Kammer fest. In der Sache habe die 
Auftraggeberin die von dem Antragsteller begehrte 
Transparenz hergestellt. Bereits mit ihrer Antragserwi-
derung habe sie darauf hingewiesen, dass sie für die 
Durchführung des Vergabeverfahrens einen externen 

Fachberater hinzugezogen habe und sie habe diesen 
auch namentlich benannt. Sie habe bestätigt und zuge-
sichert, dass sie aber die erforderlichen Entscheidun-
gen im Vergabeverfahren unmittelbar bzw. selbst 
treffe bzw. treffen werde. Der Nachprüfungsantrag war 
insofern unbegründet. Es obliege grundsätzlich dem 
Verfahrensermessen des öffentlichen Auftraggebers, 
bei der Durchführung eines - zumal komplexen - Verga-
beverfahrens bei Bedarf und unter Einhaltung der 
Grundsätze des § 97 Abs. 1, 2 GWB sachverständige 
Hilfe hinzuziehen. Ausschlaggebend im Hinblick auf die 
vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung sei, dass der Auftraggeber das Ob 
und Wie des Einsatzes eines Fachberaters nachvollzieh-
bar dokumentiere und die relevanten Entscheidungen 
im Vergabeverfahren selbst treffe, diese in der Sache 
also nicht einem Dritten überlasse und dies ebenfalls 
entsprechend dokumentiere. Der von dem Antragstel-
ler behauptete Transparenzverstoß habe nicht vorge-
legen, da die Auftraggeberin den Einsatz des Fachbera-
ters von sich aus offengelegt und den Umfang seiner 
Tätigkeit erläutert habe. Bereits damit habe die Auf-
traggeberin den ihr obliegenden Maßgaben einer 
transparenten Vergabeverfahrensführung genügt. Die 
Vergabekammer habe zudem keine Zweifel, dass die 
Auftraggeberin ihre Zusicherung einhalten werde und 
die relevanten Wertungsentscheidungen selbst treffe 
bzw. treffen werde.   
 
Sie können sich also der Hilfe Dritter bedienen, wenn 
es um die Abwicklung von Vergabeverfahren geht. Bei 
komplexen Beschaffungsvorhaben ist die Einschaltung 
fachkundiger Berater sogar ratsam. Dritte können den 
der Vergabeentscheidung zugrunde liegenden Sach-
verhalt in kaufmännischer, fachlich-technischer und ju-
ristischer Hinsicht aufarbeiten und einen Vergabevor-
schlag unterbreiten.  
 
Dennoch gilt: Verantwortlich für die Durchführung und 
die im Laufe des Vergabeverfahrens erforderlichen 
Entscheidungen sind Sie selbst. Dies betrifft u.a. die ab-
schließende Entscheidung über die Teilnehmerauswahl 
bei zweistufigen Vergabeverfahren sowie die Bewer-
tung der Angebote und die Zuschlagsentscheidung. 
Aus der Vergabedokumentation muss hervorgehen, 
dass Sie eine eigenständige Entscheidung getroffen ha-
ben. Sie können sich den Vorschlag des eingeschalte-
ten Dritten zu Eigen machen. Entscheidend ist in diesen 
Fällen, dass Sie sich mit dem Vorschlag des Dritten in-
haltlich im Sinne eines „Für und Wider“ auseinander-
setzen. Dies muss durch einen Vergabevermerk oder in 
sonstiger Weise dokumentiert werden. Die Dokumen-
tation muss mindestens neben dem Datum den Namen 
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des Erklärenden in Textform nach § 126b BGB enthal-
ten (VK Nordbayern, Beschl. v. 18.06.2020 – RMF-
SG21-3194-5-7). 
 
Den Vorschlag für die abschließende Entscheidung 
über die Teilnehmerauswahl sowie die Bewertung der 
Angebote und die Zuschlagsentscheidung legen wir 
Ihnen mit einer Entscheidungsempfehlung vor. Sie kön-
nen dann und müssen dann aber auch eine eigenstän-
dige Entscheidung treffen. Aus der Vergabedokumen-
tation muss hervorgehen und geht dann auch hervor, 
dass Sie jeweils eine eigenständige Entscheidung ge-
troffen haben.  
 
Was die Angebotsöffnung anbelangt: § 55 Abs. 2 S. 1 
VgV bestimmt, dass die Öffnung von Angeboten im 
Vergabeverfahren von mindestens zwei Vertretern des 
öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Ter-
min unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durch-
zuführen ist. Das hiernach vorgesehene Vier-Augen-
Prinzip soll ein faires und willkürfreies Vergabeverfah-
ren sichern. Umstritten ist hierbei insbesondere, ob 
auch externe Berater des Auftraggebers – wie z. B. Mit-
arbeiter eines beauftragten Ingenieurbüros oder zur 
Begleitung des Vergabeverfahrens bevollmächtigte 
Rechtsanwälte – als „Vertreter“ im o. g. Sinne Ange-
bote öffnen dürfen oder ob die Angebotsöffnung stets 
durch eigenes Personal des Auftraggebers erfolgen 
muss. Dies wird bisher von den Vergabekammern un-
terschiedlich bewertet. Aufgrund des Beschlusses des 
OLG Düsseldorf vom 14.11.2018 (Verg 31/18) hat sich 
nun erstmals ein Vergabesenat mit dieser Problematik 
beschäftigt. 
 
In dem zugrundeliegenden Fall schrieb ein öffentlicher 
Auftraggeber Dienstleistungen europaweit im offenen 
Verfahren aus. Der Auftraggeber beauftragte eine 
Rechtsanwaltskanzlei mit der Konzipierung und Durch-
führung des Vergabeverfahrens. Nachdem die Ange-
bote der Bieter elektronisch eingegangen waren, nah-
men zwei Rechtsanwälte der Kanzlei die Angebotsöff-
nung vor. Dieser Vorgang wurde vom Auftraggeber zu-
nächst nicht in der Vergabeakte dokumentiert, was ein 
ausgeschlossener Bieter nach erfolgter Akteneinsicht 
rügte. Im Zuge des Nachprüfungsverfahrens vor der 
Vergabekammer reichte der Auftraggeber den Aus-
druck eines elektronischen Vermerks über die durchge-
führte Öffnung nach und erläuterte den Sachverhalt 
hierzu. Das OLG Düsseldorf hatte sich nun in zweiter In-
stanz u. a. mit der Frage zu beschäftigen, ob die Ange-
botsöffnung vergaberechtskonform durchgeführt und 
dokumentiert worden war. 
 

Nach Ansicht des erkennenden Vergabesenats war dies 
der Fall. Die Verfahrensweise bei der Angebotsöffnung 
begegne keinen rechtlichen Bedenken; die Öffnung 
durch zwei Rechtsanwälte sei rechtmäßig erfolgt. Das 
OLG Düsseldorf stellt klar, dass Vertreter des Auftrag-
gebers im Sinne des § 55 Abs. 2 S. 1 VgV – und damit 
zur Angebotsöffnung berechtigt – jede von ihm hierzu 
ermächtigte Person sein könne, z. B. ein Mitarbeiter o-
der ein externer Berater, mithin auch ein Rechtsanwalt. 
Was die Dokumentation anbelangt, so bestehe in einer 
fehlenden Protokollierung der Angebotsöffnung zwar 
zunächst ein Mangel. Ein solcher Mangel sei jedoch 
grundsätzlich nachträglich zu beheben, was dem Auf-
traggeber nach Auffassung des Gerichts durch sein Vor-
bringen im Rahmen des Nachprüfungsverfahrens auch 
gelungen war. 
 
Das OLG Düsseldorf liegt mit seiner Entscheidung auf 
einer Linie mit der VK Lüneburg, die ebenfalls davon 
ausgeht, dass Vertreter des Auftraggebers jede von 
ihm zur Angebotsöffnung ermächtigte Person sein 
könne (Beschluss vom 08.05.2018 – VgK-10/2018). Die 
VK Südbayern hingegen vertritt die Auffassung, die An-
gebotsöffnung dürfe nicht ausschließlich durch Mitar-
beiter eines beauftragten Büros durchgeführt werden 
(Beschluss vom 02.01.2018 – Z3-3-3194-1-47-08/17). 
Es bleibt insoweit abzuwarten, ob die Entscheidung des 
OLG Düsseldorf auch für Vergabekammern außerhalb 
von Nordrhein-Westfalen oder bei bundesweiten Aus-
schreibungen Signalwirkung haben wird und, wenn ja, 
welche. 
 
In jedem Fall sollte und wird die Angebotsöffnung stets 
von Anfang an ausreichend dokumentiert. Dies bein-
haltet insbesondere Angaben darüber, wann die Öff-
nung stattgefunden hat und welche Personen hierbei 
anwesend und beteiligt waren. Es werden mindestens 
zwei Vertreter bei der Öffnung anwesend sein. 
 
Was die spätere Vergabe der Bauleistungen anbelangt: 
Nicht alle Leistungen eines Auftraggebers sind ohne 
Weiteres delegierbar und über das Honorar für verord-
nete Leistungen nach HOAI erfasst. Gerade bei der 
Vergabe von Bauleistungen hat der Auftraggeber ei-
gene Leistungspflichten und die Planer wirken dabei 
mit. Entsprechend sind Honorarkürzungen in der Leis-
tungsphase 7 nur in Ausnahmefällen berechtigt. Ande-
rerseits gehört die Zusammenstellung und Bearbeitung 
von Vergabe- und Vertragsunterlagen zu den in der 
HOAI verordneten Leistungen und dazu werden beim 
Planer Rechtskenntnisse vorausgesetzt.  
 
Für spezielle Rechtsfragen ist ein Jurist erforderlich.   
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Beiträge 
AP: Planungsleistungen für die Neuerrich-

tung eines Erlebnisbades 

 
Zu vergeben sind in Losen Architektenleistungen (Ge-
bäude und Innenräume) und Fachplanungsleistungen 
(Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung Heizung, 
Lüftung, Sanitär sowie Technische Ausrüstung Elektro) 
für die Neuerrichtung eines Erlebnisbades. Zu erbrin-
gen sind Leistungen nach der HOAI sowie Besondere 
und Zusatzleistungen nach der Leistungsbeschreibung 
und dem jeweiligen Vertrag. Die Beauftragungen erfol-
gen stufenweise. Die Anlage ist als ganzjähriges, touris-
tisch geprägtes Erlebnisbad zu konzipieren. Ziel ist die 
Einhaltung eines Kostenrahmens für die Kostengrup-
pen (KG) 200 bis 600 von rund … EUR netto, davon KG 
300 ca. … EUR netto, KG 400 ca. … EUR netto. Die Um-
setzung soll … erfolgen. 
 
Zu erbringen sind Leistungen nach Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI), §§ 33 ff. Leistungs-
bild Objektplanung für Gebäude und Innenräume, Leis-
tungsphasen 1-9. Die Vergabestelle beabsichtigt, die 
Leistungen stufenweise zu beauftragen. Beauftragt 
werden in Leistungsstufe 1 zunächst die Leistungspha-
sen 1 bis 3 nach § 34 Abs. 3 HOAI. Zu erbringen sind 
ferner Besondere Leistungen und Zusatzleistungen 
gem. Leistungsbeschreibung. Es besteht kein Anspruch 
des Auftragnehmers auf eine weitergehende Beauftra-
gung von Leistungen. Weitere Leistungsstufen wären 
die Leistungsphasen 4 bis 7 nach § 34 Abs. 3 HOAI (Leis-
tungsstufe 2) sowie 8 und 9 (Leistungsstufe 3). 
 
Das Honorar soll unter Zugrundelegung der Honora-
rordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)) ver-
einbart werden. Europarechtswidrige Regelungen blei-
ben dabei unberücksichtigt. Die Mindest- (künftig: „Ba-
sissätze“) und Höchstsätze der HOAI gelten also nicht. 
Bieter haben die Möglichkeit, auf das HOAI-Honorar für 
die Grundleistungen einen pauschalen prozentualen 
Abschlag oder Zuschlag anzubieten. Da die Zu-
schlagserteilung voraussichtlich Anfang Februar 2021 
erfolgen wird, soll der Vertrag auf Basis der „neuen“ 
HOAI abgeschlossen werden, die ab dem 1.1.2021 An-
wendung findet. Über Einzelheiten kann im Rahmen 
der Verhandlungstermine verhandelt werden. 
 
Die Planungen zur Errichtung des Bades sollen so orga-
nisiert werden, dass ab … mit der Bauausführung be-
gonnen werden kann. Die ausführenden Arbeiten sol-
len spätestens … abgeschlossen sein. Bei Beauftragung 

der Leistungsstufe 3 ist auch Leistungsphase 9 nach § 
34 Abs. 3 HOAI zu erbringen, daher ist dann mit einer 
Laufzeit bis etwa … zu rechnen. 
 
Die Vergabestelle geht bei Realisierung vorläufig von 
anrechenbaren Kosten in KG 300 von ca. … EUR netto 
und in KG 400 (Technische Anlagen) von rund … EUR 
netto (inkl. nutzungsspezifische Anlagen) sowie Ge-
samtkosten der KG 200 bis KG 600 von max. … EUR 
netto aus. Honorarzone und Honorarsatz des Leis-
tungsbildes Objektplanung und Innenräume schätzt die 
Vergabestelle auf HZ IV unten. 
 
CPV-Code(s) 
 
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Inge-
nieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen 
 
71321000 Technische Planungsleistungen für maschi-
nen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen 
 
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich 
 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen 
 
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich 
 

AP-Innovationsoffensive (1) Funktionale 

Leistungsbeschreibung als Motor für In-

novation 

 
In der Leistungsbeschreibung ist gemäß § 121 Abs. 1 
GWB der Auftragsgegenstand so eindeutig und er-
schöpfend wie möglich zu beschreiben, so dass die Be-
schreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne 
verständlich ist und die Angebote miteinander vergli-
chen werden können (BGH, Urteil vom 15. Januar 2013, 
X ZR 155/10 - juris, Rn. 7, und Urteil vom 3. April 2012, 
X ZR 130/10 - juris, Rn. 9; Senatsbeschluss vom 13. De-
zember 2017, VII-Verg 19/17 - juris, Rn. 54).  
 
Bei funktionalen Leistungsbeschreibungen geht es dem 
Auftraggeber darum, die technisch, gestalterisch, öko-
logisch oder wirtschaftlich beste Lösung dadurch zu fin-
den, dass er den Bietern die konkrete Art und Weise 
der Lösung eines gestellten Problems zu ihrer kreativen 
Beurteilung überlässt (Senatsbeschluss vom 22. Januar 
2014, VII-Verg 26/13 - juris, Rn. 38; Lampert in 
Burgi/Dreher, Beck'scher Vergaberechtskommentar, 
Band 1: GWB 4. Teil, 3. Auflage 2017, § 121 Rn. 105). 
Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass in dieser nur der 
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Zweck und die zu erreichenden Ziele verbindlich vorge-
geben werden. Der jeweilige Anbieter erhält die Mög-
lichkeit, den Weg dorthin eigenständig zu beschreiten. 
Insoweit gilt in solchen Fällen der Bestimmtheitsgrund-
satz, dass die Leistung eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben ist, eingeschränkt, da eine funktionale 
Leistungsbeschreibung den Auftragsgegenstand per se 
nicht gleichermaßen detailliert festlegen kann wie eine 
konventionelle Beschreibung (Senatsbeschluss vom 22. 
Januar 2014, VII-Verg 26/13; OLG Naumburg v. 
16.9.2002 – 1 Verg 02/02; Kadenbach in: Reidt/Stick-
ler/Glahs, Vergaberecht, 4. Aufl. 2018, § 121 GWB Rn. 
56 f.). 
 
Mit einer funktionalen Leistungsbeschreibung nimmt 
die Zahl der angebotenen Alternativen in preislicher 
und qualitativer Hinsicht zu. Die Möglichkeit einer be-
sonders wirtschaftlichen und gleichzeitig innovativen 
Beschaffung wächst. Der Auftraggeber verzichtet auf 
eine detaillierte Formulierung einer Beschaffungslö-
sung. Der Bieter selbst hat Raum für die Art und Weise 
der Lösung des ausgeschriebenen Beschaffungsbe-
darfs.  
 
Es handelt sich um eine Umkehr der Verhältnisse. Nicht 
der Auftraggeber beschreibt exakt die allein in Betracht 
kommende Lösung, sondern der Auftraggeber: Von 
dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der 
Ausführung der Leistung den Entwurf nebst eingehen-
der Erläuterung und eine Darstellung der Bauausfüh-
rung sowie eine eingehende und zweckmäßig geglie-
derte Beschreibung der Leistung - gegebenenfalls mit 
Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung - um-
fasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und 
Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er die 
Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von 
ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Ein-
schränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeun-
terlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und 
dass er etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen 
Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Ange-
botsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und 
Menge noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aus-
hub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) - erfor-
derlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermitt-
lungen - begründet. 
 
Technische Entwicklungen sowie innovative Lösungs-
möglichkeiten können auf diese Weise im Vergabever-
fahren auch ohne konkrete Lösungsvorgabe des Auf-
tragsgebers berücksichtigt werden, sofern dieser die 
Wertungsparameter für die Bieter transparent ge-
macht hat. Bei Liefer- und Dienstleistungen können ge-

mäß § 31 Abs. 2 Nr. 1 VgV die Merkmale des Auftrags-
gegenstandes in Form von Leistungs- oder Funktions-
anforderungen oder einer Beschreibung der zu lösen-
den Aufgabe definiert werden, sodass sie ein klares Bild 
vom Auftragsgegenstand vermitteln.  
 
Bauleistungen können abweichend hiervon bereits zu-
sammen mit der Planung dem Wettbewerb unterstellt 
werden, um so die technisch, wirtschaftlich und gestal-
terisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der 
Bauaufgabe zu ermitteln (§ 7c Abs. 1 VOB/A-EU – Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm). Bei einer 
funktionalen Beschreibung der Liefer-, Dienst- oder 
Bauleistung erfolgt somit ein Konzeptwettbewerb zwi-
schen den Bietern, der neben den reinen Preiswettbe-
werb tritt. Diese Art der Ausschreibung ist grundsätz-
lich zulässig (§ 7 Abs. 13-15 VOB/A, sog. Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm). Sie stellt aber 
eine Ausnahme vom Regelfall der Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsverzeichnis dar (§ 7 Abs. 9 VOB/A).  
 
Die funktionale Ausschreibung muss aber zweckmäßig 
sein, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch 
beste sowie funktionsgerechteste Lösung zu ermitteln. 
Eine Zweckmäßigkeit in diesem Sinne ist insbesondere 
dann nicht gegeben, wenn (bau-)unternehmerisches 
Wissen lediglich deshalb bemüht werden soll, um ei-
nen eigenen Architekten oder Sonderfachmann sparen 
zu können. Es muss das objektiv als berechtigt anzuse-
hende Anliegen des Auftraggebers sein, unternehmeri-
sches Wissen und unternehmerische Erfahrung bei der 
Planung des Bauvorhabens mit einzusetzen.  
 
Die Vorarbeit des Bieters löst die Entschädigungspflicht 
nach § 8b Abs. 2 Nr. 1 VOB/A aus. Die einheitlich fest-
zusetzende Entschädigung umfasst allgemein den Auf-
wendungsersatz ohne Gewinnanteil. Geeigneter Maß-
stab sind die üblicherweise für die Angebotsbearbei-
tung als Teil der allgemeinen Geschäftskosten kalku-
lierten Aufwendungen, die für die überobligationsmä-
ßig erbrachten Leistungen unter normalen Umständen 
anzusetzen sind. Hierzu sind der voraussichtliche 
durchschnittliche Zeitaufwand für die geforderte Aus-
arbeitung sowie die normalerweise kalkulierten Perso-
nal- und Materialkosten zu ermitteln. 
 
Vorteil 1: Umfassende Unterbreitung eigener Gestal-
tungs- und Lösungsvorschläge durch die Bieter: Neben 
der Einbringung des unternehmerischen Know-hows 
können hier Ideen etwa in gestalterischer oder funkti-
onaler Hinsicht zum Tragen kommen, die die Vorstel-
lungen des Auftraggebers übertreffen.  
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Vorteil 2: Der Auftraggeber muss keine eigene detail-
lierte Planung erstellen.  
 
Vorteil 3: Die Einbindung des Auftragnehmers in die 
Planungsphase zu einer erhöhten Kosten- und Termin-
sicherheit während der Ausführungsphase.  
 
Sprechen Sie uns gerne an, wir sind erfahren in der 
Handhabung und der Umsetzung der funktionalen Leis-
tungsbeschreibung. 
 
Der Gegenstand öffentlicher Aufträge sowie die Krite-
rien für ihre Vergabe müssen von Beginn des Vergabe-
verfahrens an klar bestimmt sein. Aus Gründen der 
Transparenz und der Gleichbehandlung müssen die 
Leistungsbeschreibung und die Zuschlagskriterien und 
deren Gewichtung so formuliert sein, dass die Bieter 
erkennen können, was der Auftraggeber von ihnen er-
wartet. Dies gilt insbesondere bei (teil-)funktionalen 
Leistungsbeschreibungen, bei denen die Bieter Kon-
zepte für die Erfüllung von Qualitäts-Unterkriterien 
schriftlich darstellen sollen (BGH, Urteil vom 4. April 
2017, X ZB 3/17 - juris, Rn. 41; Senatsbeschluss vom 8. 
März 2017, VII-Verg 39/16 - juris, Rn. 43). Gegenstand 
der Angebotswertung ist in diesem Fall in einem ersten 
Schritt die prognostische Beurteilung, ob bzw. inwie-
weit die aus den Konzepten ersichtlichen Maßnahmen 
zur Erfüllung der gestellten Aufgabe beitragen können. 
Je nachdem, in welchem Maße die Lösungsvorschläge 
aus Sicht des Auftraggebers insoweit Erfolg verspre-
chen, erhält das jeweilige Konzept in einem zweiten 
Schritt eine entsprechende Benotung und die nach 
dem Schlüssel in den Vergabeunterlagen zu errech-
nende Punktzahl. Dergestalt kann mit einem transpa-
renten Wertungsmaßstab und eindeutig bestimmba-
ren Wertungskriterien eine transparente und diskrimi-
nierungsfreie Ermittlung und Beauftragung des wirt-
schaftlichsten Angebotes erfolgen.    
 

APINNOVATION: Über eine Rahmenver-

einbarung mit qualifizierten Planungsbü-

ros für die Übernahme von Bebauungs-

planverfahren erhebliche Beschleunigung 

und Reduzierung des Aufwandes errei-

chen 

 
Es ist für öffentliche Auftraggeber - Kommunen verga-
berechtsmäßig nicht nur sinnvoll, sondern zulässig und 
umsetzbar, über eine Rahmenvereinbarung mit qualifi-
zierten Planungsbüros für die Übernahme von Bebau-

ungsplanverfahren erhebliche Beschleunigung und Re-
duzierung des Aufwandes zu erreichen. Ziel der Rah-
menvereinbarung kann und soll sein, aus einem Pool 
qualifizierter Planungsbüros, die mit geringem auftrag-
geberseitigem und standardisiertem Steuerungs- und 
Beauftragungsaufwand die jeweils anstehenden Ver-
fahren zügig und kostengünstig bearbeiten können.  
 
Das Instrument der Rahmenvereinbarung kann nach 
unserer Erfahrung auch für die Beschaffung von Pla-
nungsleistungen nutzbar gemacht werden. Hierdurch 
kann der Auftraggeber idealerweise auch bei größeren 
Maßnahmen aus einem vorher nach sorgfältig ausgear-
beiteten Eignungskriterien ausgewählten Pool von Pla-
nungsbüros zurückgreifen, die in einem weniger auf-
wendigen Verfahren über einen Einzelabruf mit einem 
objektkonkreten Vertrag ausgestattet werden. Gerade 
die Kriterien für den Einzelabruf kann der Auftraggeber 
flexibel gestalten, solange diese Kriterien bekannt ge-
macht sind und im Rahmenvertrag festgelegt werden. 
Sie dürfen natürlich keinen Beteiligten benachteiligen 
und müssen transparent sein. Ansonsten steht es dem 
Auftraggeber frei, aus dem Pool der Rahmenvertrags-
partner über vorgegebene Abrufkriterien direkt einen 
Partner auszuwählen oder nach einer Kapazitätsab-
frage zwischen einzelnen oder allen Beteiligten einen 
Miniwettbewerb durchzuführen.  
 
Gerade bei preisgebundenen Leistungen bietet es sich 
ein Rahmenvertrag geradezu an, weil die Preise ohne-
hin – bis auf wenige festzulegende Parameter, wie 
etwa Umbauzuschlag oder besondere Leistungen – 
feststehen und keiner Bestätigung im Wettbewerb 
mehr bedürfen. Daher kann der Auftraggeber unter zu-
vor als geeignet ausgewählten Büros auch nach kapazi-
tativen Kriterien auswählen, ohne die Wirtschaftlich-
keit dieses Vorgehens beim Rechnungsprüfungsamt 
oder der Förderbehörde gesondert zu rechtfertigen.  
Auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen kann 
der Auftraggeber sein Planer-Team zügig zusammen-
stellen und auch auf späteren, aus haushalterischen 
Gründen aber noch ungewissen Bedarf spontan reagie-
ren.  
 
Viele kleinere Vergabeverfahren werden durch ein gro-
ßes Verfahren zur Ermittlung der Rahmenvertrags-
partner ersetzt. Das spart erheblichen Personaleinsatz 
im Vergabeverfahren und führt zu einer längerfristigen 
Bindung der Projektpartner, was zu einer insgesamt 
qualitätvolleren Projektdurchführung beitragen kann. 
 
Wir führen versiert und störungsfrei VgV-Verfahren, 
auch und insbesondere Planungsleistungen betreffend 
durch.  
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Mit uns kann man über alles reden und wir sind kreativ 
und passgenau in der Handhabung etwaiger vergabe-
rechtlicher etc Notwendigkeiten, ohne das Interesse 
des Kunden aus den Augen zu verlieren. 
 
Wir schlagen vor die Durchführung eines EG-weiten 
Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnah-
mewettbewerb nach GWB und VgV. 
 
Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb fordert der öffentliche Auftraggeber eine un-
beschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen ei-
nes Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von 
Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unterneh-
men kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem 
Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die 
vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informati-
onen für die Prüfung ihrer Eignung. 
 
Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teil-
nahmefrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntma-
chung. 
 
Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dring-
lichkeit die Einhaltung der Teilnahmefrist unmöglich 
macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist 
festlegen, die 15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der 
Absendung der Auftragsbekanntmachung, nicht unter-
schreiten darf. 
 
Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber nach Prüfung der übermittelten Informa-
tionen dazu aufgefordert werden, können ein Erstan-
gebot einreichen. Der öffentliche Auftraggeber kann 
die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden, gemäß § 51 VgV begrenzen. 
Die Frist für den Eingang der Erstangebote beträgt 
beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbe-
werb mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach 
der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 
 
Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öf-
fentliche Auftraggeber die Angebotsfrist mit den Be-
werbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den, im gegenseitigen Einvernehmen festlegen, sofern 
allen Bewerbern dieselbe Frist für die Einreichung der 
Angebote gewährt wird. Erfolgt keine einvernehmliche 
Festlegung der Angebotsfrist, beträgt diese mindes-
tens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absen-
dung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 
 

Der öffentliche Auftraggeber kann die Angebotsfrist 
um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische 
Übermittlung der Angebote akzeptiert. 
 
Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bie-
tern über die von ihnen eingereichten Erstangebote 
und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgülti-
gen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu 
verbessern. Dabei darf über den gesamten Angebots-
inhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öf-
fentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen 
festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskri-
terien. 
 
Der öffentliche Auftraggeber kann den Auftrag auf der 
Grundlage der Erstangebote vergeben, ohne in Ver-
handlungen einzutreten, wenn er sich in der Auftrags-
bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung diese Möglichkeit vorbehalten hat. 
 
Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbe-
kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf 
hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in ver-
schiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abwickeln, 
um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, 
anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verrin-
gern. In der Schlussphase des Verfahrens müssen noch 
so viele Angebote vorliegen, dass der Wettbewerb ge-
währleistet ist, sofern ursprünglich eine ausreichende 
Anzahl von Angeboten oder geeigneten Bietern vor-
handen war. 
 
Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bie-
ter bei den Verhandlungen gleichbehandelt werden. 
Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden 
Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte 
Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. 
Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote nicht aus-
geschieden wurden, in Textform nach § 126b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der 
Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen 
Anforderungen oder anderer Bestandteile der Verga-
beunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestan-
forderungen und Zuschlagskriterien betreffen. Im An-
schluss an solche Änderungen gewährt der öffentliche 
Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre 
Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete 
Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftraggeber 
darf vertrauliche Informationen eines an den Verhand-
lungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zu-
stimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. 
Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern 
nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimm-
ter Informationen erteilt werden. 



Beiträge 
 

11 

Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Ver-
handlungen abzuschließen, so unterrichtet er die ver-
bleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für 
die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote 
fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen Ange-
bote die Mindestanforderungen erfüllen, und entschei-
det über den Zuschlag auf der Grundlage der Zuschlags-
kriterien. 
 
Wir würden das gesamte Vergabeverfahren für Sie 
durchführen, ohne Ihnen aber das Verfahren aus der 
Hand zu nehmen. Wir bereiten vor Aufgabenbeschrei-
bung/ Leistungsbeschreibung, Eignungsanforderun-
gen, Eignungskriterien, Auswahlkriterien, Zuschlagskri-
terien, Bewertungsmatrizes, die notwendige elektroni-
sche Bekanntmachung des Verfahrens, alle Bestand-
teile der Vergabeunterlagen mit Vertragsentwurf, All-
gemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen, Be-
werbungsbedingungen und Angebotsbedingungen, die 
Vorabinformation über die beabsichtigte anderweitige 
Auftragserteilung, das heißt alle Dokumente, die erfor-
derlich sind, um das Verfahren anforderungsrecht 
durchzuführen.  
 
Wir stellen Ihnen die entworfenen Dokumente vor, 
stimmen die entworfenen Dokumente mit Ihnen ab 
und reichen die mit ihnen abgestimmten Dokumente 
anforderungsgerecht an die zuständigen Stellen aus. 
Wir organisieren und wickeln ab die Beantwortung von 
Bewerberfragen. Wir organisieren und wickeln ab die 
Beantwortung von Bieterfragen. Wir erfüllen die elekt-
ronischen Bekanntmachungsanforderungen und orga-
nisieren die elektronische Kommunikation mit den Be-
werbern und Bietern. Wir organisieren die Aufforde-
rung zur Abgabe von Erstangeboten. Wir organisieren 
und führen durch die Verhandlungen mit den Bietern. 
Wir organisieren die Aufforderung zur Abgabe von 
Zweitangeboten. Wir prüfen und werten Bewerbun-
gen, Erstangebote und Zweitangebote aus. Wir unter-
breiten Ihnen Auswertungs- und Vergabevorschläge, 
stellen Ihnen diese Vorschläge vor, erläutern Ihnen und 
den politischen Gremien diese Vorschläge und vollzie-
hen diese dann.  
 
Wir haben Interesse und freie Kapazitäten für die 
Durchführung des Verfahrens.  
 
Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an. 

Die rechtliche Prüfung und Handhabung 

von Bau-Vergabe- und/ oder Bau-Ver-

tragssachverhalten ist spezialisierten An-

wälten zu übertragen   

 
Reihe: AxProjects. Wir. Vermeiden. Probleme bei Bau-
projekten 
 
Wir sorgen für eine sachgerechte Bauprojektvorberei-
tung und -durchführung  
 
I 
 
Andernfalls handelt es sich um die unerlaubte Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen, BGH, Urteil vom 11. 
Februar 2021, I ZR 227/19.   
 
Nach § 2 Abs. 1 RDG ist eine Rechtsdienstleistung jede 
Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, so-
bald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfor-
dert. Die Vorschrift erfasst jede konkrete Subsumtion 
eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen 
Bestimmungen, die über eine bloß schematische An-
wendung von Rechtsnormen ohne weitere rechtliche 
Prüfung hinausgeht. Ob es sich um einfache oder 
schwierige Rechtsfragen handelt, ist unerheblich (vgl. 
BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 107/14, GRUR 
2016, 820 Rn. 43 = WRP 2016, 861 - Schadensregulie-
rung durch Versicherungsmakler; BGH, GRUR 2016, 
1189 Rn. 23 - Rechtsberatung durch Entwicklungsinge-
nieur). Die Frage, ob eine eigene oder eine fremde 
Rechtsangelegenheit betroffen ist, richtet sich danach, 
in wessen wirtschaftlichem Interesse die Besorgung 
der Angelegenheit liegt (BGH, GRUR 2016, 1189 Rn. 26 
- Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur, mwN). 
 
Nach der Konzeption des Rechtsdienstleistungsgeset-
zes besteht eine Befugnis zur Erbringung von Rechts-
dienstleistungen nach anderen Gesetzen als dem 
Rechtsdienstleistungsgesetz zum einen für die speziell 
rechtsdienstleistenden Tätigkeiten der Rechtsanwälte, 
Patentanwälte, Notare, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer, die sachnah im jeweiligen Berufsgesetz 
geregelt sind (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf 
eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungs-
rechts, BT-Drucks. 16/3655, S. 32). Zum anderen finden 
sich auch in anderen Gesetzen Vorschriften, die 
Rechtsberatungsbefugnisse enthalten. 
 
Eine erlaubte Rechtsberatung nach solchen anderen 
Gesetzen kommt allerdings nur in Betracht, wenn spe-
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zielle Rechtsdienstleistungsbefugnisse dort hinrei-
chend konkret geregelt sind, die Befugnis also schon 
nach dem Wortlaut der Norm für einen bestimmten 
Bereich oder spezielle Tätigkeiten eingeräumt wird. 
Dies lässt sich unter anderem daraus ersehen, dass 
auch die in der Begründung zum Regierungsentwurf ei-
nes Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungs-
rechts (BT-Drucks. 16/3655, S. 32) beispielhaft aufge-
führten Vorschriften sämtlich konkret die eingeräumte 
Befugnis zur Rechtsdienstleistung benennen, etwa die 
Beratung bei der Errichtung einer Vorsorgevollmacht 
durch anerkannte Betreuungsvereine (§ 1908f Abs. 4 
BGB), die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Be-
nachteiligter durch Antidiskriminierungsverbände im 
Rahmen ihres Satzungszwecks (§ 23 Abs. 3 AGG) und 
die nach § 192 Abs. 3 VVG erlaubten Dienstleistungen 
der privaten Krankenversicherer für ihre Versiche-
rungsnehmer. 
 
Insbesondere die Architektengesetze gestatten die 
derartige Erbringung von Rechtsdienstleistungen 
nicht.    
 
Bsp.: § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 Architektengesetz Rhein-
land-Pfalz:  
 
Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 Architektengesetz Rheinland-
Pfalz gehören zu den Berufsaufgaben der Architektin 
und des Architekten die Beratung, Betreuung und Ver-
tretung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers in 
allen mit der Planung und Durchführung eines Vorha-
bens zusammenhängenden Fragen auch hinsichtlich ei-
ner effizienten und nachhaltigen Bauweise sowie die 
Überwachung der Ausführung. In Satz 2 heißt es: "Hier-
bei finden zudem funktionale, baukulturelle, rechtliche 
und ökologische Belange Beachtung." 
 
Mit der in § 1 Abs. 5 Satz 1 Architektengesetz Rhein-
land-Pfalz aufgeführten "Vertretung", die auch in den 
Architektengesetzen anderer Bundesländer in den für 
die Berufsaufgaben maßgeblichen Bestimmungen ver-
gleichbar vorgesehen ist (vgl. nur § 1 Abs. 5 Bremisches 
Architektengesetz, § 1 Abs. 5 Architektengesetz Baden-
Württemberg, § 2 Abs. 4 und 5 Sächsisches Architek-
tengesetz, § 3 Abs. 5 und 6 Saarländisches Architekten- 
und Ingenieurkammergesetz, § 1 Abs. 2 und 4 Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetz Schleswig-Holstein), 
wird keine Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten 
gegenüber Behörden angesprochen. Dies wäre aller-
dings erforderlich, um eine ausdrückliche Rechts-
dienstleistungsbefugnis annehmen zu können. Der 
Umstand, dass nach Satz 2 der Vorschrift "rechtliche ... 
Belange Beachtung" finden, verdeutlicht lediglich, dass 
die Aufgaben der Architektinnen und Architekten auch 

Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung insbeson-
dere öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei der Pla-
nung und Ausführung von Bauvorhaben umfassen (vgl. 
zu § 1 Architektengesetz Baden-Württemberg Begrün-
dung des Regierungsentwurfs zur Änderung des Bau-
berufsrechts und anderer Gesetze, LT-Drucks. 5/7857, 
S. 38). Dass ein Architekt auch befugt ist, für den Bau-
herrn dessen subjektivöffentliche Rechte gegenüber 
Behörden in einem Widerspruchsverfahren durchzu-
setzen, folgt daraus hingegen nicht. 
 
Auch der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure lässt sich keine Rechtsdienstleistungsbefugnis au-
ßerhalb des Rechtsdienstleistungsgesetzes entneh-
men, da sie keine hinreichend konkreten Regelungen 
enthält, die Rechtsdienstleistungen gestatten. Die in-
nerhalb der jeweiligen Leistungsphasen zu erbringen-
den Leistungen (§ 34 Abs. 4 HOAI in Verbindung mit An-
lage 10 Nr. 10.1) können lediglich bei der Frage Bedeu-
tung erlangen, ob die Rechtsdienstleistungen nach § 5 
Abs. 1 RDG erlaubt sind, weil sie als Nebenleistung zum 
Berufs- oder Tätigkeitsbild der Architektin gehören. 
 
Aus den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
folgt ebenfalls keine solche Befugnis. Weder § 631 Abs. 
1 BGB, nach dem der Unternehmer die "Herstellung 
des versprochenen Werks" schuldet, noch der mit Wir-
kung zum 1. Januar 2018 (BGBl. I S. 969) eingeführte 
§ 650p BGB, der den Architekten verpflichtet, "die Leis-
tungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand 
der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der 
Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den 
Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungs-
ziele zu erreichen", enthalten die für ein Gesetz im 
Sinne von § 1 Abs. 3, § 3 RDG erforderliche hinreichend 
deutliche Erlaubnis zur Erbringung einer Rechtsdienst-
leistung. 
 
Die Rechtsprechung, der zufolge ein Architekt eine 
dauerhaft genehmigungsfähige Planung schuldet 
(BGH, Urteil vom 26. September 2002 - VII ZR 290/01, 
NJW 2003, 287 [juris Rn. 27]), stellt schon kein Gesetz 
dar. Ungeachtet dessen folgt aus der genannten Ver-
pflichtung der Architekten, für eine genehmigungsfä-
hige Planung zu sorgen, nicht zugleich, dass sie auch für 
die Genehmigung der Planung Sorge zu tragen haben. 
 
Es wird sich regelmäßig auch nicht um erlaubte Neben-
leistungen im Sinne von § 3 Fall 1, § 5 Abs. 1 RDG han-
deln. 
 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen 
im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit gestat-
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tet, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätig-
keitsbild gehören. Ziel der Vorschrift ist es einerseits, 
diejenigen, die in einem nicht spezifisch rechtsdienst-
leistenden Beruf tätig sind, in ihrer Berufsausübung 
nicht zu behindern, und andererseits, den erforderli-
chen Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifiziertem 
Rechtsrat zu gewährleisten (vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 
51). Erlaubt ist die Tätigkeit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG 
nur, wenn sie zum Berufs- oder Tätigkeitsbild desjeni-
gen gehört, der die Rechtsdienstleistung erbringt, und 
wenn sie eine Nebenleistung zu einer Haupttätigkeit ist 
(BGH, GRUR 2011, 539 Rn. 34 - Rechtsberatung durch 
Lebensmittelchemiker). Ob eine Nebenleistung vor-
liegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zu-
sammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksich-
tigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die 
Haupttätigkeit erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 Satz 2 RDG). 
§ 5 Abs. 1 RDG kann nur Anwendung finden, wenn die 
fragliche Rechtsdienstleistung nicht selbst wesentli-
cher Teil der Haupttätigkeit ist. Dabei kann der Um-
stand, dass der rechtsdienstleistende Teil der Leistung 
aufgrund einer gesonderten vertraglichen Vereinba-
rung zu erbringen ist und besonders vergütet wird, in-
diziell gegen das Vorliegen einer Nebenleistung spre-
chen (vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 52). Der Schwerpunkt 
der Tätigkeit muss - soweit es sich nicht um Dienstleis-
tungen von Angehörigen steuerberatender Berufe 
oder nach § 10 RDG registrierter Personen handelt - 
stets auf nichtrechtlichem Gebiet liegen (BGH, GRUR 
2012, 405 Rn. 23 - Kreditkontrolle; vgl. auch BT-Drucks. 
16/3655, S. 52). 
 
Zwar hat das Aufgabengebiet der Architekten in vielfa-
cher Hinsicht Berührungen zu Rechtsdienstleistungen 
(vgl. OLG Koblenz, NJW-RR 2020, 1067 [juris Rn. 11]; 
BeckOK.RDG/Hirtz aaO § 5 Rn. 74).  
 
Die Architektin und der Architekt sind sachkundige Be-
rater und Betreuer des Bauherrn auf dem Gebiet des 
Bauwesens und müssen über nicht unerhebliche 
Kenntnisse des Werkvertragsrechts, des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und der Vorschriften der VOB/B verfügen 
(vgl. BGH, Urteil vom 26. April 1979 - VII ZR 190/78, 
BGHZ 74, 235, 238 [juris Rn. 14]).  
 
Die Beratungs- und Betreuungstätigkeit der Architek-
ten dient dazu, dem Bauherrn das planerische, wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Vorhabens zu er-
läutern. Im Rahmen der Grundlagenermittlung etwa 
hat ein Architekt deshalb Aufklärungs- und Beratungs-
pflichten gegenüber seinem Auftraggeber, die sich 
auch auf öffentlichrechtliche Vorschriften zum Baupla-

nungs- und Bauordnungsrecht beziehen (vgl. Beck-
scher HOAI- und Architektenrechtskommentar/Sonn-
tag, 2. Aufl., vor §§ 650p ff. BGB Abschnitt G Rn. 28).  
 
So kann eine Beratung darüber geschuldet sein, ob sich 
ein Gebäude in Ermangelung eines Bebauungsplans ge-
mäß § 34 BauGB in die nähere Umgebung einfügt, und 
eine Bauvoranfrage zu empfehlen sein (zum Umfang 
der Beratungspflichten vgl. auch Krenzler, RDG, 2. 
Aufl., § 5 Rn. 24). Die Betreuungs- und Beratungspflich-
ten der Architekten können dabei auch nach außen tre-
tende rechtsberatende Elemente enthalten. Denkbar 
ist dies insbesondere dann, wenn im Zuge der Betreu-
ung und Beaufsichtigung von Fertigstellungs- und Män-
gelbeseitigungsarbeiten für den Bauherrn Ansprüche 
gegenüber dem Werkunternehmer geltend zu machen 
sind (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 2006, 562 f. [juris 
Rn. 13 bis 15]; BT-Drucks. 16/3655, S. 54). 
 
Aus all dem folgt jedoch nicht, dass zum Tätigkeitsbild 
der Architektinnen und Architekten bezogen auf Fra-
gen des öffentlichen Rechts mehr als die fachliche, 
technische Begleitung und gegebenenfalls damit zu-
sammenhängende Empfehlungen rechtlicher Art gehö-
ren. Mit einem Rechtsberater des Bauherrn ist der Ar-
chitekt nämlich nicht gleichzusetzen (vgl. BGH, Urteil 
vom 25. Oktober 1984 - III ZR 80/83, NJW 1985, 1692, 
1693 [juris Rn. 35]; Urteil vom 29. März 1990 - III ZR 
145/88, VersR 1990, 789, 790 [juris Rn. 7] mwN).  
 
Erfordert die Tätigkeit qualifizierte Rechtskenntnisse, 
wie sie grundsätzlich nur bei Rechtsanwälten und re-
gistrierten Personen im Sinne des § 10 RDG vorausge-
setzt werden können (vgl. dazu allgemein BT-Drucks. 
16/3655, S. 52, 54; zum Steuerberater BSGE 115, 18 Rn. 
48), wird man nicht von einer Nebenleistung ausgehen 
können. 
 
Bedient sich ein Verfahrensbeteiligter eines berufsmä-
ßigen Bevollmächtigten oder Beistands, kann er von 
diesem eine hierauf ausgerichtete Qualifikation erwar-
ten, die durch das Rechtsdienstleistungsgesetz gesi-
chert werden soll. Der in § 1 Abs. 1 Satz 2 RDG zum Aus-
druck gekommene Sinn und Zweck des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes, Rechtssuchende, Rechtsverkehr und 
Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleis-
tungen zu schützen, umfasst auch die ordnungsge-
mäße Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen 
des Rechtsgewährungsanspruchs als Teil des Rechts-
staatsprinzips (vgl. BSGE 115, 18 Rn. 46). Dementspre-
chend dürfen in einem Verwaltungsverfahren Bevoll-
mächtigte oder Beistände Rechtsdienstleistungen nur 
im Rahmen des § 3 RDG erbringen (vgl. § 1 LVwVfG RP 
in Verbindung mit § 14 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 VwVfG); vor 
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dem Verwaltungsgericht sind als Bevollmächtigte aus-
schließlich die in § 67 Abs. 2 VwGO genannten Perso-
nen und Personengruppen vertretungsbefugt (vgl. § 67 
Abs. 3 VwGO). 
 
Zwar gehören nach Anlage 10 Nr. 10.1 zu § 34 HOAI zu 
den Grundleistungen der Architektinnen und Architek-
ten im Rahmen der Leistungsphase 4 (Genehmigungs-
planung) die "Verhandlung mit Behörden" und zu den 
Besonderen Leistungen die "fachliche und organisato-
rische Unterstützung des Bauherrn im Widerspruchs-
verfahren". Wie sich bereits aus dem Wortlaut des Leis-
tungsverzeichnisses ergibt, beschränkt sich die von ei-
nem Architekten geschuldete Unterstützung auf fachli-
che und organisatorische Belange und führt nicht dazu, 
dass dem Architekten darüber hinaus auch umfas-
sende (bau-)rechtliche Beratungs- oder Betreuungs-
pflichten zukommen (vgl. Koeble in Lo-
cher/Koeble/Frik, HOAI, 14. Aufl., § 34 Rn. 150). 
 
II 
 
Der Architekt haftet für schuldhaft falschen Rechtsrat. 
 
Wenn der Architekt den Bauherrn berät, fehlerhaft zur 
Kündigung des Bauvertrags rät, das Kündigungsschrei-
ben vorbereitet, hat er eine gemäß § 3 RDG unzulässige 
Rechtsdienstleistung erbracht. Erweist sich die Kündi-
gung als unwirksam und wird der Bauherr vom AN auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen, haftet der Ar-
chitekt dem Bauherrn auf Schadensersatz, OLG Kob-
lenz, Beschluss vom 07.05.2020 – 3 U 2182/19. 
 
Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten 
fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche 
Prüfung des Einzelfalls erfordert (§ 2 Abs. 1 RDG). Die 
Tätigkeit muss sich auf eine wirkliche und sachverhalts-
bezogene, nicht lediglich fingierte bzw. abstrakte 
Rechtssache einer bestimmten anderen - Rat suchen-
den - Person beziehen (vgl. BGH, GRUR 2011, 539). Dies 
war bei dem vom Beklagten gegebenen Rat sowie der 
Vorformulierung des Kündigungsschreibens der Fall. Es 
kommt für die Annahme einer Rechtsdienstleistung 
nicht entscheidend darauf an, ob der Beklagte - wie 
vom Landgericht festgestellt und von der Berufung an-
gegriffen - die Frage, ob ein Vertrag mit der F-GmbH 
wirksam zustande gekommen ist, tatsächlich näher ge-
prüft hat oder nicht. Eine Rechtsdienstleistung stellt es 
nämlich bereits dar, wenn in einer unklaren Vertragssi-
tuation zur Ausübung eines konkreten Gestaltungs-
rechts geraten wird. Bereits hierdurch wird jedenfalls 
beim Empfänger der Eindruck erweckt, der Erklärende 
sei zu einer rechtlichen Prüfung des Einzelfalls in der 
Lage und habe diese konkret auch vorgenommen. 

Dies gilt erst recht, wenn die entsprechende Gestal-
tungserklärung sogar noch vorformuliert und deren 
Rechtswirksamkeit gegenüber dem Erklärungsempfän-
ger bestätigt wird (siehe E-Mail des Beklagten an den 
Geschäftsführer der F-GmbH vom 31.07.2018, Anlage 
K 15, Bl. 48 des Anlagenhefts). 
 
Gemäß § 3 RDG ist die selbständige Erbringung außer-
gerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in dem Um-
fang zulässig, in dem sie gesetzlich zugelassen wird. 
Vorliegend kommt als Erlaubnistatbestand einzig § 5 
Abs. 1 Satz 1 RDG in Betracht. Danach sind Rechts-
dienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen 
Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Be-
rufs- oder Tätigkeitsbild gehören. 
 
Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 2 RDG nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen 
Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berück-
sichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für 
die Haupttätigkeit erforderlich sind. Insoweit nimmt 
der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen zu-
nächst vollumfänglich auf die eingehende und über-
zeugende Würdigung des Landgerichts (LGU, Seite 4) 
Bezug, hinsichtlich derer die Berufung keine Rechtsfeh-
ler aufzeigt. 
 
Dabei ist anzuerkennen, dass Architektenleistungen in 
vielfacher Hinsicht Berührungen zu Rechtsdienstleis-
tungen haben (vgl. BeckOK-RDG/ Hirtz, 13. Edition, § 5 
Rn. 74) und deshalb zugunsten des Architekten ein 
großzügiger Maßstab bei der Bestimmung noch zuläs-
siger Rechtsdienstleistungen anzulegen ist. Dies gilt be-
sonders vor dem Hintergrund, dass - jedenfalls in eini-
gen Leistungsphasen nach HOAI - den Architekten nicht 
nur umfangreiche Rechtsdienstleistungskompetenzen 
zugebilligt, sondern als Teil ihres vertraglichen 
Pflichtenprogramms angesehen werden (vgl. Decken-
brock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 5 Rn. 45 m. w. N.).  
 
Der von § 5 Abs. 1 RDG geforderte sachliche innere Zu-
sammenhang der Rechtsdienstleistung mit der Haupt-
tätigkeit wird aber spätestens dann problematisch, 
wenn konkrete rechtliche Fragestellungen behandelt 
werden, die ohne Beeinträchtigung der Gesamterfül-
lung der Pflichten aus dem Architektenvertrag auch 
von dritten Rechtsberatern übernommen werden kön-
nen. 
 
Dem Architekten sind wohl noch gewisse rechtsdienst-
leistende Tätigkeiten im Bereich des Mängel- und Fris-
tenmanagements zu gestatten (vgl. OLG Düsseldorf, 
OLGReport 2006, 346 noch zum RBerG; zur Bedeutung 
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des Wandels des Berufsbilds in diesem Zusammenhang 
Langen, AnwBl 2009, 436, 437).  
 
Die Grenzen der erlaubten Nebenleistung werden je-
denfalls dann verlassen, wenn der Architekt in Bezug 
auf die Geltendmachung konkreter Sekundärrechte im 
Außenverhältnis tätig wird (BeckOK-Hirtz, a. a. O. Rn. 
80; Fuchs/Berger/Seifert/Sonntag, HOAI, 1. Aufl. 2016, 
1. Teil G, Rn. 40; Krenzler, RDG, 2. Aufl. 2017, § 5 Rn. 49 
m. w. N.).  
 
Hierbei handelt es sich in der Regel um komplexe 
Rechtsdienstleistungen, die häufig ein erhebliches Risi-
kopotential für den Auftraggeber haben und damit den 
Angehörigen der rechtsberatenden Berufe vorzubehal-
ten sind (vgl. Langen, AnwBl 2009, 436, 437). 
 
Auch die Annahme einer nach § 5 Abs. 1 RDG zulässigen 
Rechtsdienstleistung würden den Architekten eben-
falls nicht von einer Haftung befreien würde. Denn in 
diesem Fall läge eine vertragliche Haftung aus §§ 631, 
280 BGB wegen Falschberatung nahe (zu deren An-
wendbarkeit auf zulässige Rechtsdienstleistungen von 
Architekten vgl. Fuchs/Berger/Seifert/Sonntag, a. a. O., 
Rn. 21). 
 
Bezogen auf die unerlaubte Rechtsdienstleistung des 
Architekten scheiden vertragliche Schadensersatzan-
sprüche aus. Denn der Verstoß gegen § 3 RDG führt 
dazu, dass der zu Grunde liegende Vertrag jedenfalls 
insoweit gemäß § 134 BGB nichtig ist, wie er die uner-
laubte Rechtsdienstleistung erfasst (vgl. 
Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 3. Aufl. 
2020, § 3 RDG, Rn. 27). Ob die Nichtigkeit den gesam-
ten Vertrag erfasst (vgl. BGH, NJW 2000, 1560) oder ge-
mäß § 139 Teilnichtigkeit in Betracht kommt (vgl. 
Fuchs/Berger/Seifert/Sonntag, HOAI, 1. Aufl. 2016, G. 
Rn. 22 f.) kann dahinstehen, wenn sich der Rechtsstreit 
ausschließlich auf Schadensersatzansprüche wegen 
der unerlaubten Rechtsdienstleistung beschränkt. Bei 
den §§ 2, 3 RDG handelt es sich um Schutzgesetze im 
Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, deren Verletzung eine 
Schadensersatzpflicht begründen kann (vgl. BGH, NJW-
RR 2018, 1250, 1254, Rn. 40 ff.; BGH, NJW-RR 2019, 
1524, 1525, Rn. 19). 
 
Der Architekt hat im Zweifel auch schuldhaft gehan-
delt. Dabei bezieht sich das Verschulden allein auf die 
Schutzgesetzverletzung, also die Erbringung einer un-
zulässigen Rechtsdienstleistung, nicht auf die schädi-
gende Wirkung derselben (vgl. Palandt/Sprau, 79. Auf-
lage 2020, § 823 Rn. 61). Fahrlässigkeit reicht zur Be-
gründung eines Schadensersatzanspruchs aus § 823 
Abs. 2 BGB aus.  

Ein Vorsatzerfordernis besteht im Rahmen des § 823 
Abs. 2 BGB nur, soweit straf- oder bußgeldbewährte 
Schutzgesetze verletzt werden, die ihrerseits vorsätzli-
ches Handeln verlangen (vgl. Palandt/Sprau, a. a. O., 
§ 823 Rn. 61).  
 
Die Verletzung des § 3 RDG ist indes nur unter den - 
hier nicht gegebenen - Voraussetzungen des § 20 RDG 
(insbesondere bei Inkassodienstleistungen) bußgeld-
bewährt. Mithin ist auf § 276 BGB zurückzugreifen. 
 
III 
 
Der Architekt haftet jedoch nicht für die Verwendung 
üblicher Bauvertrags-Formulare. 
 
Architekten werden oftmals von den Bauherren mit 
der Formulierung von Bauverträgen “beauftragt“. Dem 
gegenüber ist festzuhalten, dass jedenfalls nach wohl 
herrschender Ansicht die Formulierung von Bauverträ-
gen nicht in den Pflichtenkreis des Architekten gehört; 
auch die HOAI spricht lediglich von einer Zusammen-
stellung der Verdingungsunterlagen. 
 
Die Formulierung von Bauverträgen, unter anderem 
auch von darin enthaltenen Vertragsstrafenregelun-
gen, setzt ganz erheblich und detaillierte Kenntnisse 
des Bauvertragsrechtes voraus. Solche Kenntnisse ha-
ben in der Regel nur auf Baurecht spezialisierte Rechts-
anwälte, nicht aber Architekten. Gleichwohl überneh-
men es Architekten immer wieder, Bauverträge zu for-
mulieren. Wie in oben besprochenem Urteil festge-
stellt muss ein Architekt, der eine Aufgabe übernimmt 
– selbst wenn ihm diese grundsätzlich gar nicht obliegt 
(und er auch kein zusätzliches Honorar dafür erhält) –, 
diese Aufgabe ordnungsgemäß und richtig zu erfüllen. 
Für Fehler wird der Architekt also haften müssen. 
 
Die sachgerechte Vertragsgestaltung der Bauverträge 
sollte Fachjuristen überlassen werden, OLG Hamm, 
Urt. v. 28.11.2001 - 12 U 44/01-: 
 
Ein Bauherr hatte dem Architekten unter anderem die 
sachgerechte Vertragsgestaltung der Handwerkerver-
träge überlassen. Der Architekt hatte daraufhin im Ver-
hältnis zu den Handwerkern eines der üblichen Bauver-
trags-Formulare verwandt. In dem Formular war auch 
eine Vertragsstrafenformulierung enthalten. Einer der 
Handwerker stellte seine Leistungen verspätet fertig. 
Der Bauherr wollte daraufhin die Vertragsstrafe gegen 
den Handwerker geltend machen. Hierbei stellte sich 
heraus, dass die Vertragsstrafenformulierung (wegen 
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nicht ausdrücklich formulierter Verschuldensabhängig-
keit) unwirksam war. Der Bauherr nahm daraufhin den 
Architekten in Haftung. 
 
Das Gericht wies einen Anspruch gegen den Architek-
ten zurück. Das Gericht stellt zwar fest, dass der Archi-
tekt objektiv gegen seine vertraglichen Pflichten ver-
stoßen habe. Der Architekt habe dem Bauherrn die 
sachgerechte Vertragsgestaltung der Handwerkerver-
träge geschuldet. Der Handwerkervertrag weise aller-
dings objektiv einen Mangel auf, weil die vereinbarte 
Vertragsstrafe unwirksam sei. Allerdings scheitere der 
Schadensersatzanspruch des Bauherrn gegen den Ar-
chitekten daran, dass ein Verschulden des Architekten 
an der Unwirksamkeit der Vertragsstrafenregelung 
nicht festgestellt werden könne. 
 
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz brauche ein Archi-
tekt keine Zweifel an der Wirksamkeit einer Klausel in 
einem üblichen Bauvertrags-Formular zu haben. Nur 
wenn er solche Zweifel hätte haben müssen, hätte der 
Architekt die Hinzuziehung eines Juristen als Sonder-
fachmann empfehlen müssen. Die vorliegende Ver-
tragsstrafenregelung sei – wie dem Gericht bekannt – 
in einem gängigen Formular enthalten gewesen, auf 
dessen wirksamen Inhalt der Architekt habe vertrauen 
dürfen. Die Anforderungen an die Rechtkenntnisse des 
Architekten dürften nicht überspannt werden. Rechtli-
che Spezialkenntnisse, die über ein begrenztes Grund-
wissen hinausgehen, könnten von einem Architekten 
nicht verlangt werden. Insbesondere die Beurteilung 
des zulässigen Inhaltes von Vertragsstrafenklauseln 
setze eine so weitreichende Kenntnis von Rechtspre-
chungsgrundsätzen voraus, dass der Architekt hiermit 
überfordert sei. 
 
Vor diesem Hintergrund ist Architekten folgendes drin-
gend zu empfehlen: Soweit irgendwie möglich, sollten 
sie ihrem Bauherrn klar machen, dass sie nicht für die 
Formulierung von Bauverträgen zuständig sind; hierzu 
bedürfe es detaillierter Rechtskenntnisse, die von Ar-
chitekten eben nicht verlangt werden können. Der Ar-
chitekt kann den Bauherrn insoweit auch darauf hin-
weisen, dass er selbst (der Architekt) drohe sich wegen 
eines Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz ord-
nungswidrig zu verhalten, wenn er Bauverträge ent-
wirft. 
 
Der Architekt wird also im Zweifel lediglich ein übliches 
Bauvertrags-Formular vorlegen. Der Architekt wird im 
Zweifel den Bauherrn darauf aufmerksam machen, 
dass es sich um ein übliches Bauvertrags-Formular han-
delt und dass er für dessen Inhalt keine Verantwortung 

übernehmen kann. Nach dem oben besprochenen Ur-
teil wird der Architekt auf diese Weise seine Haftungs-
risiken jedenfalls erheblich mindern können. Ob und in-
wieweit die obige Rechtsprechung vor dem BGH stand-
hält, bleibt abzuwarten. 
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Lernen Sie mit der VergMan® 
- Methode 
 

Die Innovationspartnerschaft als innova-
tives Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge 

Leitung Rechtsanwalt Dr. jur. Thomas Ax 
 
Innovationspartnerschaften verfolgen insbesondere 
das Ziel der Entwicklung innovativer, noch nicht auf 
dem Markt verfügbarer Liefer-, Bau- oder Dienstleis-
tungen und deren anschließenden Erwerb durch den 
Auftraggeber. Dem Auftraggeber wird die Möglichkeit 
gegeben, innovative Lösungen und Leistungen langfris-
tig im Rahmen einer „Partnerschaft“ zu entwickeln be-
ziehungsweise entwickeln zu lassen und das Ergebnis 
der Entwicklung ohne erneutes Vergabeverfahren zu 
erwerben. 
 
Die Innovationspartnerschaft ist von der sogenannten 
vorkommerziellen Auftragsvergabe (precommercial 
procurement, PCP) zu unterscheiden. Beide Instru-
mente befassen sich mit der Aufgabe, innovative Leis-
tungen oder Produkte einzukaufen. PCP beschreibt da-
bei allein die Möglichkeit eines weitgehend dem Ver-
gabeprozess vorgelagerten prototypischen Vorgehens. 
Sobald und soweit die prototypische Vorgehensweise 
verlassen wird, mündet dieses Vorgehen in einer dem 
Vergaberecht unterliegenden Maßnahmenkette, um 
die in dieser Phase entwickelten Produkte oder Leis-
tungen großflächig einzukaufen. Wesentliches Merk-
mal einer Innovationspartnerschaft ist der Abschluss 
eines zweistufigen Vertrages, der auf der ersten Stufe 
die Entwicklung (Forschungs- und Entwicklungsphase, 
die die Herstellung von Prototypen oder die Entwick-
lung der Dienstleistung umfasst) und auf der zweiten 
Stufe den anschließenden Erwerb der daraus hervorge-
henden Leistungen (Leistungsphase, in der die aus der 
Partnerschaft hervorgegangene Leistung erbracht 
wird) umfasst. Die Phasen sind durch die Festlegung 
von Zwischenzielen zu untergliedern, bei deren Errei-
chen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teil-
beträgen vereinbart wird. Der Auftraggeber hat sicher-
zustellen, dass die Struktur der Partnerschaft und ins-
besondere die Dauer und der Wert der einzelnen Pha-
sen den Innovationsgrad der vorgeschlagenen Lösung 
und der Abfolge der Forschungs- und Innovationstätig-
keiten widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Liefer- 
oder Dienstleistung darf in Bezug auf die für ihre Ent-

wicklung erforderlichen Investitionen nicht unverhält-
nismäßig sein. Der prozessuale Ablauf in verfahrens-
mäßiger Hinsicht entspricht bis zum Abschluss dieses 
zweistufigen Vertrages und damit der Beauftragung 
der Entwicklungsleistung dem Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb.  
 
Der Auftraggeber kann eine Innovationspartnerschaft 
mit einem Partner oder mit mehreren Partnern einge-
hen, die getrennte Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten durchführen. Auf der Grundlage der Zwischen-
ziele kann der Auftraggeber am Ende jedes Entwick-
lungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovations-
partnerschaft beendet oder, im Fall einer Innovations-
partnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der 
Partner durch die Kündigung einzelner Verträge redu-
ziert, sofern der Auftraggeber in der Auftragsbekannt-
machung oder in den Vergabeunterlagen darauf hinge-
wiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen und un-
ter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht 
werden kann. Nach Abschluss der Forschungs- und Ent-
wicklungsphase ist der Auftraggeber zum anschließen-
den Erwerb der innovativen Liefer- oder Dienstleistung 
nur dann verpflichtet, wenn das bei Eingehung der In-
novationspartnerschaft festgelegte Leistungsniveau 
und die Kostenobergrenze eingehalten werden. 
 
Die Forschungs- und Entwicklungsphase ist die erste 
Vertragsstufe der Innovationspartnerschaft, in die der 
Auftraggeber und sein(e) Innovationspartner nach Zu-
schlagserteilung eintreten. In dieser Phase entwickelt 
der oder die im Vergabeverfahren ausgewählte(n) 
Partner das vom Auftraggeber benötigte Produkt be-
ziehungsweise die benötigte Dienstleistung. Der Auf-
traggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partner-
schaft und insbesondere die Dauer und der Wert der 
einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorgeschla-
genen Lösung und der Abfolge der Forschungs- und In-
novationstätigkeiten widerspiegeln. Die Phase ist 
durch die Festlegung von Zwischenzielen zu unterglie-
dern, bei deren Erreichen die Zahlung der Vergütung in 
angemessenen Teilbeträgen vereinbart wird. Auf der 
Grundlage der Zwischenziele kann der Auftraggeber 
am Ende jedes Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob 
er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im Fall 
einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Part-
nern, die Zahl der Partner durch die Kündigung einzel-
ner Verträge reduziert, sofern der Auftraggeber in der 
Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterla-
gen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten 
bestehen und unter welchen Umständen davon Ge-
brauch gemacht werden kann. Zu den jeweiligen Zwi-
schenzielen evaluiert der Auftraggeber den Stand der 
Entwicklung einschließlich Kostenentwicklungen. Die 
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Innovationspartnerschaft besteht in dieser Phase be-
reits in einem Vertragsverhältnis zwischen Auftragge-
ber und einem oder mehreren Partnern. Die Beendi-
gungsmöglichkeiten richten sich daher vorrangig nach 
dem Vertragsrecht, ohne besondere weitere vergabe-
rechtliche Schranken. Der Auftraggeber sollte darauf 
achten, dass er die Zwischenziele so bestimmt, dass sie 
ihm eine laufende Qualitätskontrolle und -sicherung 
während der Forschungs- und Entwicklungsphase er-
möglichen. Bei einer solchen an dem jeweiligen Pro-
jektfortschritt orientierten Definition der Zwischen-
ziele hat der Auftraggeber die Möglichkeit, auf die wei-
tere Entwicklung rechtzeitig Einfluss zu nehmen. Auf 
dieser Grundlage entscheidet der Auftraggeber am 
Ende des jeweiligen durch die Zwischenziele definier-
ten Entwicklungsabschnitts, ob er die Innovationspart-
nerschaft beendet oder die Anzahl der Partner durch 
Kündigung einzelner Verträge reduziert. Dies ist nur 
dann möglich, wenn er diese Möglichkeit in den Verga-
beunterlagen vorgesehen hat. In diesem Fall wendet 
der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen und ver-
traglich festgelegten Voraussetzungen an, unter denen 
die Kündigung Beendigung erfolgt. Im Fall der Beendi-
gung der Innovationspartnerschaft mit einzelnen Part-
nern wendet der Auftraggeber die zuvor klar definier-
ten Auswahlkriterien transparent und diskriminie-
rungsfrei an. Die (Nicht-)Erreichung der Zwischenziele, 
die Weiterführung oder Beendigung der Innovations-
partnerschaft und die entsprechenden Gründe sind zu 
dokumentieren. 
 
Die Beendigungsmöglichkeiten können im Rahmen des 
vertragsrechtlich Zulässigen grundsätzlich frei gestaltet 
werden. Dabei sollte der Auftraggeber aber darauf ach-
ten, dass ein hohes Beendigungsrisiko für die Partner 
Auswirkungen auf die Höhe der Angebotspreise im 
Vergabeverfahren und grundsätzlich für die Bereit-
schaft von Unternehmen zur Mitwirkung an der Inno-
vationspartnerschaft haben kann. Auf jeden Fall sollte 
für die Unternehmen objektiv erkennbar sein, in wel-
chen Fällen dem Auftraggeber ein Beendigungsrecht 
zusteht. Alternativ zur Beendigung der jeweiligen Zwi-
schenziele kann grundsätzlich auch eine „stufenweise 
Beauftragung“ vorgesehen werden, sofern der Inhalt 
der einzelnen Leistungsstufen nach Umfang und Vo-
raussetzung hinreichend klar, genau und eindeutig im 
Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 1 GWB definiert ist. Zur Er-
reichung der Zwischenziele zahlt der Auftraggeber zu-
dem die jeweils festgelegte angemessene Teilvergü-
tung, wenn er dies in den Vergabeunterlagen vorgese-
hen hat. Eine knapp bemessene Aufwandsentschädi-
gung ohne Gewinnanteil ist nicht angemessen. Die ge-
samten Entwicklungskosten müssen aber nicht abge-

deckt werden, wenn diese durch die spätere Leistungs-
phase kompensiert werden. Die Vergütung für die Ent-
wicklungsphase kann auch zum Gegenstand des Wett-
bewerbes im Vergabeverfahren gemacht werden. 
 
Nach Abschluss der Forschungs- und Entwicklungs-
phase entscheidet der Auftraggeber, ob er das in dieser 
Phase entwickelte Produkt beziehungsweise die entwi-
ckelte Dienstleistung erwirbt. Er ist zum Erwerb ver-
pflichtet, wenn das bei Eingehung der Innovationspart-
nerschaft festgelegte Leistungsniveau und die Kosten-
obergrenze eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, 
hat der Auftraggeber dennoch die Möglichkeit des Er-
werbes. Dabei hat er jedoch die selbst gesetzten Leis-
tungs- und Kostenziele sowie die Grenzen der vergabe-
rechtsrelevanten Auftragsänderung nach § 132 GWB 
zu beachten. Die Entscheidung über die Beauftragung 
und die Gründe sind zu dokumentieren. In der Leis-
tungsphase beauftragt der Auftraggeber den Innovati-
onspartner auf der Grundlage der Entwicklungsleistung 
der Forschungs- und Entwicklungsphase mit der Erbrin-
gung der Dienstleistungen oder der Herstellung und 
Lieferung des Produktes. Ein neues Vergabeverfahren 
ist für diesen Erwerb nicht erforderlich. 
 
Termine 
 
30.09.2022 
 
9 Uhr bis 16 Uhr 
 
Veranstaltungsort AxAkademie Veranstaltungszent-
rum Neckargemünd 
 
Teilnahmegebühr 1099,- Euro zzgl. MwSt. pro Person 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet  
 
- Intensivschulungsunterlagen (ausgedruckt und digi-
tal) 
 
- Verpflegung   
 
- Teilnahmezertifikat 
 
Anmeldung 
 
Haben Sie Fragen zur Anmeldung oder zu Reservierun-
gen und Buchungen? Schreiben Sie einfach eine Email 
an die AxAkademie. Teilnahme- und Stornierungskon-
ditionen  
 
Es gelten die folgenden Teilnahme- und Stornierungs-
kondition:  
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§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Teilnahme- und Stornierungskonditionen gelten 
für sämtliche mit der AxAkademie abgeschlossenen 
Verträge für Präsenzveranstaltungen. 
 
§ 2 Anmeldung 
 
(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an einer Präsenzver-
anstaltung der AxAkademie ist per E-Mail bei der 
AxAkademie möglich. 
 
(2) Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs bearbeitet. Soweit die Anmeldung für die ge-
wünschte Veranstaltung berücksichtigt werden kann 
und die Präsenzveranstaltung noch über freie Plätze 
verfügt, erhält der Teilnehmer per E-Mail eine Anmel-
debestätigung. 
 
(3) Wird für die jeweilige Veranstaltung nicht die erfor-
derliche Mindestteilnehmerzahl erreicht, so hat die 
AxAkademie gem. § 4 das Recht vom Vertrag zurückzu-
treten. 
 
(4) Kann die Anmeldung für die gewünschte Veranstal-
tung mangels freier Plätze nicht berücksichtigt werden, 
informiert die AxAkademie den Teilnehmer hierüber 
und weist ggf. auf alternative Veranstaltungen oder 
Termine hin. 
 
§ 3 Teilnahmegebühr 
 
(1) Die Teilnahmegebühr ist dem aktuellen Seminar-
programm der AxAkademie zu entnehmen. Der dort 
genannte Betrag umfasst die Teilnahme an der Veran-
staltung und alle weiteren Leistungen von der AxAka-
demie im Rahmen der gebuchten Veranstaltung (Ta-
gungsunterlagen, Kaffeepausen und Mittagessen etc.). 
Übernachtungs- und Reisekosten sind nicht in der Teil-
nahmegebühr enthalten. 
 
(2) Die Teilnahmegebühr versteht sich zuzüglich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer. 
 
(3) Der in der Rechnung von der AxAkademie ausgewie-
sene Betrag ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab 
Zugang zur Zahlung fällig, sofern keine abweichenden 
Regelungen getroffen wurden. 
 
§ 4 Durchführung der Veranstaltung, Rücktritt durch 
AxAkademie  
(1) Die Veranstaltung wird von qualifizierten Referen-
ten vorbereitet und durchgeführt. Der Teilnehmer hat 
Anspruch darauf, dass die Veranstaltung von dem oder 

der auf der Webseite der AxAkademie angekündigten 
Referenten geleitet wird. 
 
(2) Die AxAkademie haftet nicht für die Aktualität, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Tagungsunterlagen bzw. 
des Veranstaltungsinhaltes, sofern kein vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden durch die AxAkade-
mie oder ihrer Erfüllungsgehilfen vorliegt. Die AxAka-
demie leistet dem Teilnehmer ferner keine Gewähr für 
den Eintritt eines bestimmten Erfolges aufgrund seiner 
Teilnahme. 
 
(4) Die AxAkademie ist berechtigt, die Veranstaltung 
wegen Verhinderung des Referenten oder Schließung 
der Veranstaltungsräume räumlich und / oder zeitlich 
zu verlegen oder das Programm der Veranstaltung zu 
ändern. Die Rechte des Teilnehmers bei einer solchen 
Änderung sind in § 5 Ziff. 3 geregelt. 
 
(4) Kann eine Veranstaltung aus Gründen, die die 
AxAkademie nicht zu vertreten hat (z. B. Verhinderung 
des Referenten, Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl oder Schließung der Veranstaltungsräume), 
ganz oder teilweise nicht stattfinden, ist die AxAkade-
mie berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. 
 
(5) Im Fall eines Rücktritts durch die AxAkademie erhält 
der Teilnehmer eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Teil-
nehmers sind ausgeschlossen, sofern die AxAkademie 
die Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
schuldet hat. 
 
§ 5 Rücktritt durch den Teilnehmer 
 
(1) Der Teilnehmer ist berechtigt, von diesem Vertrag 
bis spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
zurückzutreten. Ist der Rücktritt fristgerecht erfolgt, er-
hält der Teilnehmer eine bereits gezahlte Teilnahmege-
bühr zurück. 
 
(2) Geht eine Rücktrittserklärung später als vier Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn ein oder nimmt der 
Teilnehmer nicht an der Veranstaltung teil, so hat die 
AxAkademie Anspruch auf Zahlung der vollen Vergü-
tung. 
 
(3) Der Teilnehmer ist darüber hinaus bei einer wesent-
lichen Änderung von Zeit, Ort oder Inhalt der Veran-
staltung berechtigt, innerhalb von einer Woche nach 
Erhalt einer entsprechenden Mitteilung von dem Ver-
trag zurückzutreten. Eine wesentliche Änderung liegt 
insbesondere dann vor, wenn die Veranstaltung nicht 
an dem angekündigten Tag oder in der angekündigten 
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Stadt stattfindet. Der Wechsel eines Referenten stellt 
dagegen keine wesentliche Änderung dar. Im Fall des 
Rücktritts erhält der Teilnehmer eine bereits gezahlte 
Teilnahmegebühr zurück. Weitergehende Ansprüche 
des Teilnehmers sind ausgeschlossen, sofern die 
AxAkademie die Absage nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet hat. 
 
(4) Gegebenenfalls bestehende gesetzliche Widerrufs-
rechte des Teilnehmers bleiben unberührt. 
 
§ 6 Hausordnung, Anreise, Unterkunft 
 
(1) Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Hausordnung 
und Brandschutzordnung der Gebäude, in denen die 
Veranstaltung stattfindet, sowie etwaige Rauchver-
bote zu beachten. Auf Wunsch wird die AxAkademie 
diese dem Teilnehmer zusenden. 
 
(2) Die Buchung einer etwaigen Anreise und Unterkunft 
hat der Teilnehmer selbst zu besorgen. Die AxAkade-
mie informiert den Teilnehmer auf Wunsch über Un-
terkunftsmöglichkeiten. 
 
§ 7 Haftung 
 
(1) Die AxAkademie haftet unbeschränkt nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
(2) Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet die AxAkade-
mie, sofern eine Pflicht verletzt ist, deren Einhaltung 
für die Erreichung des Vertragszweckes wesentlich ist 
(„Kardinalpflicht“). Kardinalpflichten sind dabei solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im 
Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausge-
schlossen. 
 
(3) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zuguns-
ten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der AxAka-
demie. 
 
(4) Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Teilnehmers 
beträgt ein Jahr, soweit der Beginn der Frist von der 
Kenntnis des Teilnehmers abhängig ist; in den übrigen 
Fällen bleibt es bei den gesetzlichen Regelungen. 
(5) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 
die Haftung für Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit bleiben von den vorstehenden 
Abs. (1) bis (4) unberührt. 
 

§ 8 Urheberrecht 
 
Die Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne vor-
herige schriftliche Einwilligung durch die AxAkademie 
und den Referenten vervielfältigt oder an Dritte weiter-
gegeben werden. Ein Mitschnitt der Veranstaltung, z.B. 
auf Ton- oder Videobänder, ist nicht zulässig. 
 
§ 9 Information zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 
14 Abs. 1 ODR-VO 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/finden. 
 
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@AxAkademie.de 
Information zur Verbraucherstreitbeilegung nach § 36 
VSBG: AxAkademie ist zur Teilnahme an einem Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetzes nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
 
(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
(2) Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Teilneh-
mers wird hiermit widersprochen. 
 
(3) Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Neckarge-
münd. 
 
Datenschutzhinweise: 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie die Verwendung Ihrer 
Daten gemäß unserer Datenschutzbestimmungen 
selbstverständlich jederzeit widerrufen können. 
 

Dynamische Beschaffungssysteme als in-
teressante Beschaffungsvariante  

Leitung Rechtsanwalt Dr. jur. Thomas Ax 
 
Bei einem dynamischen Beschaffungssystem werden 
marktübliche Leistungen im Sinne des § 120 Abs. 1 
GWB in einem fortlaufenden – jedoch zeitlich befriste-
ten – nicht offenen Verfahren über eine elektronische 
Plattform an geeignete Unternehmen nach Einrei-
chung vorläufiger Angebote und einem gesonderten 
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Feedback Seminare 
Stimmen zu durchgeführten Seminaren, 
Schulungen, Workshops 
 
Lieber Herr Ax, 

1. die Teilnehmer waren gestern sehr zufrieden.  

 

 
Sehr geehrter Herr Ax, 
 
ich hoffe Sie hatten eine angenehme Heimfahrt. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal recht herz-
lich für das gestrige Seminar bedanken. 
Schade, dass nicht mehr Teilnehmer in Präsenz teilge-
nommen haben. 
Es gab jedoch zahlreiche positive Rückmeldungen der 
Teilnehmer. Auch wir als Vergabestelle haben 
neue Impulse und sehr gute Anregungen für unsere Ar-
beit erhalten. Die Ausführungen war sehr praxisbezo-
gen und kamen dadurch bei den Teilnehmenden sehr 
gut an. 
 

 
Sehr geehrter Herr Ax, 
  

vielen Dank nochmal für den workshop und ihre Ausfüh-
rungen. Ich habe mit Freude auch nochmal die Auf-
zeichnung dazu angeschaut und wir können sehr viel 
für unsere weitere Vorgehensweise daraus lernen. Ich 
denke auch, dass wir sehr an weiteren Terminen zu ggf. 
spezifischer auf spez. Ausschreibungen/Situationen, in-
teressiert sind. 
 

 
Lieber Herr Dr. Ax, 

herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unter-

stützung bei unserem diesjährigen …. Ihr Vortrag hat 

nicht nur uns, sondern auch den zahlreichen Teilneh-

mern sehr gefallen.  

Für Ihren tollen Einsatz möchten wir Ihnen gerne et-

was entgegen kommen und Ihnen eine kleine Auf-

merksamkeit zusenden. An welche Adresse können 

wir Ihnen diese kleine Freude zukommen lassen (Pri-

vat- oder Unternehmensadresse)?  

Ich würde mich freuen, bis spätestens Montagabend 

eine Rückmeldung von Ihnen zu erhalten. 

Beste Grüße und ein schönes Wochenende 

… 
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Publikationen zum Vergaberecht 
 

VOB – konzentriert und aktuell – was Praktikerinnen 
und Praktiker über die VOB wissen müssen 

VOB ist eine Abkürzung für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) und ist ein von allen Beteiligten im Bauwesen erarbei-
tetes Regelwerk, aber weder Gesetz noch Rechtsverordnung. Vielmehr 
erfüllt sie im Bauvertrag die Funktion der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) und regelt die Rechte und Pflichten der Bauvertragspar-
teien.  

Die VOB wird vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bau-
leistungen (DVA), einem von den Interessengruppen der öffentlichen 
Auftraggeber und der Auftragnehmer paritätisch besetzten Gremium, 
erarbeitet und fortgeschrieben. In ihr sind Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauaufträgen öffentlicher Auftraggeber sowie Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistungen geregelt.  

In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie über die VOB wissen müssen; 
komprimiert und verständlich zusammengefasst. Aktuelle Rechtspre-
chung zur VOB und was Sie zu Verträgen wissen müssen. Kurzum ein 
Handbuch für alle Praktikerinnen und Praktiker. 

 
 

Umfang: 220 Seiten 
Preis: 29,90 € 
 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vergabe und 
Vertrag - VOB 

Mit der Vergabe werden weichen für den Vertrag gestellt und jeder 
Vertrag ist nur so gut wie die dem Vertrag zugrundeliegende Vergabe:  

Bewahrheitet sich auch und insbesondere bei VOB-Vergaben. Maßstab 
für die vertragliche Frage der Mangelfreiheit bzw. Mangelhaftigkeit des 
Werkes ist die Abweichung der Ist- von der im Vergabeverfahren aus-
geschriebenen und angebotenen und beauftragten Soll-Beschaffen-
heit. Das Eine bedingt das Andere.  

Dieser Band ist eine Werkstatt für Erfahrungen aus dem einen und den 
Bezügen auf den anderen Bereich. Die 2. Auflage ist bereits in Vorbe-
reitung und erscheint 2021. Hinweise und Ideen gerne an den Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umfang: 127 Seiten 
Preis: 29,90 € 
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Bestellformular 
 
VergabePrax 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig die digitale VergabePrax mit 12 Ausgaben pro Jahr für nur 72 € Jahres-

gebühr (zzgl. MwSt). Die Kündigung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres 

möglich. 

☐ JA, hiermit bestelle ich das kostenlose Schnupper-Abo der VergabePrax. Dies beinhaltet zwei elektronische 

Monatsausgaben der VergabePrax. Wenn nach der zweiten elektronischen Ausgabe keine Kündigung erfolgt 

ist, wird das Abonnement kostenpflichtig. Jede weitere Ausgabe der VergabePrax kostet dann 6 € inkl. MwSt. 

Eine Kündigung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und Vergabe – VOB 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und Vergabe - 

VOB für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) ISBN 978-3-9819970-5-7 

VOB - konzentriert und aktuell 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das VOB - konzentriert und aktuell für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) 

ISBN 978-3-9819970-4-0 

 

 

Meine Daten (bitte ausfüllen):  

Rechnungsanschrift  

Institution/Firma  
 

Name  
 

Straße/Nr.  
 

PLZ/Ort  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

Bestellannahme:  

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Post an den  

Ax Verlag  
Uferstraße 16  
69151 Neckargemünd  

oder über  
Fax-Nr.: 06223-8688614  E-Mail: mail@ax-verlag.de 

Datenschutz - Garantie  

Ihre Kontaktdaten werden auf unseren Servern 
gespeichert. Wir setzen diese Daten jedoch aus-
schließlich für den Versand von E-Mail-Benach-
richtigungen bzw. des News-Letters ein. Es findet 
keine personenbezogene Verwertung statt. Ins-
besondere geben wir keine Daten an Dritte weiter 

und werden diese weder für eigene Marketingzwecke 
missbrauchen noch mit anderen Datenquellen ver-
knüpfen. Die statistische Auswertung anonymisierter 
Datensätze bleibt vorbehalten. 

 

* (zzgl. 5,00 € Versandkosten) 

 

mailto:mail@ax-verlag.de
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Stellenanzeigen 
 

Redakteure m/w/d gesucht:  

VergabePrax, TiefbauRecht, HochbauRecht  

 

Zeitschriften sind ein alter Hut? Von wegen!  

2020 stiegen die Auflagen unserer drei Zeitschriften 

VergabePrax, Tiefbaurecht und Hochbaurecht im 6. 

Jahr in Folge.  

Umso mehr Freude hatten wir an den bereits stattge-

fundenen Redaktionssitzungen für 2021.  

Hier warten viele aktuelle Themen und Praxisempfeh-

lungen auf unsere LeserInnen.  

Ein schöner Mix von vergaberechtlichen und vertrags-

rechtlichen Themenstellungen aus der Praxis für die 

Praxis.  

Von PraktikerInnen für PraktikterInnen, abgerundet 

durch aktuelle Rechtsprechung als Volltexturteil oder 

Leitsätze oder kommentiert. 

Ihre Aufgaben: 

• Eigenständige Themenfindung und redaktionelle 

Umsetzung nach den Leserbedürfnissen im Bereich 

Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 

• Schreiben und Redigieren von Beiträgen, Artikeln, 

Kommentaren 

• Durchführung von Recherchen und Interviews 

• Betreuung und Koordination freier Fachautoren im 

Bereich Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 

• Redaktionelle Mitgestaltung des Internetauf-

tritts/Contentmanagement 

• Betreuung von redaktionellen Sonderprojekten 

• Pflege und Ausbau unserer Kontakte zu Verbänden 

etc. 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Redaktionsvolontariat 

• Branchenkenntnisse bzw. Affinität zu unseren Ziel-

gruppen 

• Erfahrungen im Themengebiet Vergaberecht, Tief-

baurecht, Hochbaurecht 

• Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte attraktiv, ver-

ständlich und prägnant darzustellen 

• Gespür für aktuelle Themen 

• Erfahrung mit neuen Medientechnologien und mo-

bilen Medien 

• Kommunikations- und Organisationsstärke 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 

Wir bieten: 

• Ein kollegiales Team 

• Offene, transparente Kommunikation 

• 30 Tage Urlaub + flexible Arbeitszeiten incl. Home-

office 

• Einen interessanten Aufgabenbereich in einem er-

folgreichen, internationalen Unternehmen 

• Und vieles mehr 

Haben Sie Lust, diese spannende Aufgabe in unserem 

Verlag mit Leben zu füllen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit 

der Bitte um Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 

frühestmöglichen Eintrittstermins!
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Herausgeber: 

DR. JUR. THOMAS AX 
Maîtrise en Droit International Public 
(Paris X-Nanterre) 

 

Rechtsanwalt, Seniorpartner und Kanzleiinhaber 

Ax Rechtsanwälte 

1996 in FFM zur Rechtsanwaltschaft zugelassen blickt 

Thomas Ax auf über 20 Jahre anwaltliches Tun und 

viele Jahre Lehrtätigkeit als Professor in Karlsruhe und 

Heidelberg und mit den Jahren zuvor als Doktorand, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsreferendar 

bzw. Assessor in Sachen Vergaberecht zurück. 

Seit 1993: Mehr als 1000 Fachbeiträge in Fachzeit-

schriften zu vergaberechtlichen, baurechtlichen und 

architektenrechtlichen Praxisproblemen; mehr als 70 

Handbücher, Leitfäden sowie Kommentare; Herausge-

ber von Fachzeitschriften. 

Projektentwicklung, -konzeptionierung, -begleitung, -
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